
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 27c GKV 2011 Arbeiten mit
gesundheitsgefährdenden und

explosionsgefährlichen
Arbeitsstoffen

 GKV 2011 - Grenzwerteverordnung 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)Gesundheitsgefährdende und explosionsgefährliche Arbeitsstoffe dürfen an Arbeitsplätzen nur in der für den

Fortgang der Arbeiten erforderlichen Menge, höchstens jedoch jener eines Tagesbedarfes, vorhanden sein.

Verschüttete Arbeitsstoffe sind unverzüglich unter Berücksichtigung der jeweiligen gefährlichen Eigenschaften zu

beseitigen. Abfälle und Rückstände sind in geeigneten, erforderlichenfalls verschließbaren Behältern zu sammeln

und gefahrlos zu entfernen.

2. (2)Werden gesundheitsgefährdende oder ekelerregende Arbeitsstoffe verwendet, haben Arbeitgeberinnen und

Arbeitgeber für die Einhaltung folgender Hygienemaßnahmen sorgen:

1. 1.Von den Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmern mitgebrachte Lebensmittel, Getränke, Kosmetika,

Medikamente und Tabakerzeugnisse

1. a)sind so aufzubewahren, dass eine Einwirkung durch diese Arbeitsstoffe vermieden wird, und

2. b)dürfen an Arbeitsplätzen und in Räumen, an bzw. in denen die Gefahr einer Exposition gegenüber

diesen Arbeitsstoffen besteht, nicht konsumiert oder angewendet werden.

2. 2.Auf die Verbote nach Z 1 lit. b ist durch deutlich sichtbare Anschläge hinzuweisen.

3. 3.Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer haben vor dem Essen, Trinken oder Rauchen sowie nach Ende der

Arbeit die Hände zu waschen.

4. 4.Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer mit Erkrankungen oder Verletzungen der Haut, die eine Aufnahme

von gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen durch die Haut begünstigen, dürfen zu Arbeiten mit solchen

Arbeitsstoffen nicht herangezogen werden.

5. 5.Arbeitsplätze und Arbeitsmittel sind in einem dem Arbeitsablauf entsprechenden sauberen Zustand zu

halten, insbesondere sind Böden, Wände und andere Oberflächen regelmäßig zu reinigen.

3. (3)Zum gefahrlosen Umfüllen und Entnehmen von gesundheitsgefährdenden oder heißen Flüssigkeiten aus

Behältern müssen außer der erforderlichen Schutzausrüstung geeignete Einrichtungen beigestellt sein.

4. (4)Sofern die Arbeits- oder Schutzkleidung bei der Arbeit stark verschmutzt wird oder mit

gesundheitsgefährdenden, leicht zersetzlichen oder ekelerregenden Arbeitsstoffen in Berührung kommt, ist diese

getrennt von der Straßenkleidung aufzubewahren.
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